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KURZ IM BLICK
Wien - Der Obmann der Organisation "Asyl in Not", Michael Genner, geht wegen des seit Jänner gültigen Fremdenpolizeigesetzes zum Verfassungsgerichtshof (VfGH). Konkret geht es um den Paragrafen 115 des Gesetzes. Dort ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten für jene vorgesehen, die "mit dem Vorsatz, das Verfahren zur Erlassung oder die Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen hintanzuhalten, einem Fremden den unbefugten Aufenthalt im Hoheitsstaat eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" erleichtern. Dieser Punkt betreffe ihn als Rechtsberater einer NGO direkt, sagt Genner. Verfassungswidrig sei, dass Rechtsanwälte von diesem Paragrafen ausgenommen seien, NGOs aber nicht. (APA) 
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